
ge Abgeordnete keinen Anstand und kein Benehmen beweist, 
dem ältesten Abgeordneten in diesem Hause in die Parade zu 
fahren. Ich beantworte für die PDS keine Anfrage.

(Beifall, vor allem von den Fraktionen DSU 
und CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Damit ist die Aussprache beendet.

(Zuruf einer Abgeordneten der PDS: Weisen Sie als Präsident 
denn das nicht zurück? - Das ist aber Ihre Aufgabe!)

Meine Damen und Herren! Das Präsidium schlägt vor, den Ge
setzentwurf des Ministerrates zur Angleichung der Bestands
renten an das Nettorentenniveau der BRD und zu weiteren ren
tenrechtlichen Regelungen (Rentenangleichungsgesetz), 
Drucksache Nr. 89, an die in der Tagesordnung aufgeführten 
Ausschüsse zu überweisen. Der Ausschuß für Arbeit und Sozia
les sollte die Federführung übernehmen. Wer mit dieser Über
weisung einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke. Wer ist dagegen? - Keine Gegenstimme. Wer enthält sich 
der Stimme? - Eine Stimmenthaltung. Damit ist dieser Überwei
sung zugestimmt.

Es liegt des weiteren ein Antrag vor, zusätzlich an den Rechts
ausschuß eine Überweisung vorzunehmen. Wer mit dieser Über
weisung einverstanden ist, den bitte ich ebenfalls um das Hand

eichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stim- 
me? - So wurde dieser Überweisung ebenfalls mehrheitlich zu
gestimmt.

Frau Birthler (Bündnis90/Grüne):

Ich wollte das Präsidium um einen Ordnungsruf bitten. Es 
wird soviel parlamentarische Kultur eingeklagt. Das, was wir 
hier eben erlebt haben, war genau das Gegenteil.

(Stellenweise Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Wir werden darüber noch befinden. Noch ein Geschäftsord
nungsantrag?

Weis (SPD):

Ich hatte dem Präsidium einen Antrag vorgelegt, eine Erklä
rung abgeben zu dürfen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Das haben wir zur Kenntnis genommen. Wir kennen den In
halt und bitten Sie, noch etwas zu warten, bis ein zuständiger 
Vertreter des Ministeriums hier ist.

(Weis, SPD: Ist Prof. Steinberg hier?)

Im Umweltministerium ist niemand erreichbar. Wir sind da
bei, vom Wirtschaftsministerium noch jemanden zu erreichen.

(Es ist aber die Zuständigkeit des Umweltministeriums.)

Im Laufe der weiteren Tagesordnung kommen wir darauf zu
rück.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5:

Beschlußempfehlung des Haushaltsausschusses 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes vom 
21. Februar 1990 über Vereinigungen 
(V ereinigungsgesetz)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 77 a).

Ich bitte jetzt den Abgeordneten Reiner Krziskewitz vom 
Haushaltsausschuß, die Begründung zu übernehmen.

Krziskewitz, Berichterstatter des Haushaltsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der §21 des Ver
einigungsgesetzes vom 21.02. 1990 enthält Aussagen bzw. Be
stimmungen zur Gemeinnützigkeit, den daraus entstehenden 
steuerlichen Behandlungen sowie über finanzielle Unter
stützung aus öffentlichen Mitteln.

Im Abs. 3 des besagten Artikels wurde ein Junktim formuliert, 
nach dem mit der Anerkennung als gemeinnützige Vereinigung 
auch der Anspruch auf finanzielle Unterstützung aus öffentli
chen Mitteln verbunden war.

Das Präsidium der Volkskammer, das nach § 21 Abs. 2 über die 
Anerkennung auf gesamtstaatlicher Ebene zu entscheiden hat
te, befand sich sehr bald in einer schwierigen Lage. Mitte Mai 
hatten etwa 200 Vereinigungen in entsprechenden Anträgen mit 
steigender Tendenz finanzielle Forderungen angemeldet, und 
diese Forderungen, meine Damen und Herren, bewegten sich in 
Richtung Milliardengrenze.

Um Ihnen eine Vorstellung von der Rigorosität mancher For
derungen zu vermitteln, sei das Beispiel einer Vereinigung ge
nannt, die schlicht und ergreifend 16,2 Millionen Mark forderte 
mit der Begründung, daß sie allen 16,2 Millionen Einwohnern 
der DDR Aufklärungsarbeit in Höhe von jeweils 1 Mark zukom
men lassen möchte. Selbstverständlich gab es auch wesentlich 
qualifiziertere Anträge.

Das Präsidium der Volkskammer hatte daraufhin den Haus
haltsausschuß beauftragt, sich mit dem genannten Problem zu 
befassen und einen Lösungsvorschlag anzubieten. Ein in der er
sten Hälfte des Monats Mai gebildeter spezieller Unterausschuß 
hat sich daraufhin dieser Problematik angenommen und nach 
intensiver Beratung folgende Grundkonzeption entwickelt:

Vereinigungen mit gemeinnützigem Charakter sollten ent
sprechend der Abgabenordnung der Bundesrepublik und noch 
zu schaffender ähnlicher Regelungen in der DDR steuerliche 
Begünstigungen erhalten. Vereinigungen sind freiwillige Zu
sammenschlüsse freier Bürger und haben sich in erster Linie 
selbst zu tragen. Für spezielle Aufgaben können von den zustän
digen Fachministerien, die ja über ausreichende Kompetenz ver
fügen, Zuwendungen erfolgen, die in dem jeweiligen Einzeletat 
des entsprechenden Ministeriums zu führen sind.

Ein Handlungsbedarf bestand unter anderem auch dadurch, 
daß eine Reihe von Organisationen, die in der Vergangenheit 
nicht nur ihre Nähe zum SED-Regime bewiesen hatten, sondern 
nahezu als Unterabteilungen anzusehen waren, immense Zu
wendungen aus dem Staatshaushalt, in verschiedenen Fällen ei
ne nahezu völlige Finanzierung, erhielten und nun ihrerseits ei
ne Weiterführung des Geldregens und Geldsegens auch nach 
dem 2.7. 1990 und in das nächste Jahr hinein erhofften.

Der Haushaltsausschuß war sich darin einig, daß bei der Fi
nanzierung von Organisationen keine Pauschalisierungen vor
genommen werden dürften, daß beispielsweise die Tätigkeit sol
cher Organisationen wie der Volkssolidarität oder des Blinden- 
und Sehschwachenverbandes weiterhin kräftiger staatlicher 
Zuwendungen bedarf.

(Beifall)

Andererseits herrschte Konsens darüber, daß Organisationen 
mit einem speziellen weltanschaulichen Anliegen, wie beispiels
weise der Freidenkerverband oder der Zentrale Ausschuß für 
Jugendweihe, künftig ihre Tätigkeit aus eigenen finanziellen 
Mitteln zu bestreiten haben.

(Beifall)

Diese Grundkonzeption wurde dem Präsidium der Volkskam
mer am 15.05. übergeben, verbunden mit der Forderung nach 
Novellierung besonders des § 21.

Als Termin für diese Neufassung wurde Ende Mai angemahnt. 
Wir bedauern - ich möchte das sehr unterstreichen - diese späte 
Einbringung der Ihnen vorliegenden Gesetzesnovelle.
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